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Keine Angst vor Atommüll?
Herr A. Blaser (Nebi Nr. 13) wendet

sich an die falsche Adresse,
wenn er verängstigten Laien die
Furcht vor dem Atommüll austreiben

will. Da nach seiner Ansicht
dieser Müll völlig gefahrlos gelagert
werden kann, sollte er seine Kenntnisse

nicht nur im Nebelspalter,
sondern auch in wissenschaftlichen
Zeitschriften zum besten geben. Die
Amerikaner z. B. würden ihm um den
Hals fallen, denn trotz aller Anstrengungen

haben sie noch keine
Lösung gefunden. Prof. Tsivoglu, einst
Starexperte für Kaiseraugst - seit er
für einen Baustopp für Atomkraftwerke

eintritt, ist er allerdings von
Bundesrat Ritschard als Experte
abqualifiziert worden -, schreibt in
seinem Brief an Regierungsrat Keller,

Basel, vom 24. April 1975: «Und
natürlich waren wir bis jetzt noch
nicht in der Lage, einen annehmbaren

Standort für die Endlagerung

der radioaktiven Abfälle zu bestimmen.»

Wenn das nicht einmal in
den USA, diesem riesigen Land (247
mal grösser als die Schweiz), mit
allen geologischen Formationen bis
zurück in die ältesten Zeiten, möglich

ist, wie sollten wir dann in der
Schweiz, einem geologisch jungen
Land, Lagerstätten für Atommüll
finden?

Herr Blaser sollte auch sofort ans
deutsche Ministerium des Innern in
Bonn schreiben. In der Schrift dieses
Ministeriums «Sicherheit kerntechnischer

Anlagen und Strahlenschutz»
vom Dezember 1974 heisst es auf
Seite 198, der Atommüll müsse über
einen Zeitraum von einigen hunderttausend

Jahren sicher gelagert
werden und zugänglich sein, «was
nur durch stets existierende staatliche

Stellen gewährleistet sei». Wieder

einmal ein tausendjähriges
deutsches Reich, diesmal sogar ein hun-
derttausendj ähriges!

Herr Blaser sollte sein Rezept vor
allem aber den Inhabern und Herstellern

von Atomanlagen bekanntgeben,
denn diese haben vor einer allfälligen

Katastrophe am allermeisten
Angst. Aus welchem Grunde sonst

würden sie sich in der ganzen Welt
vor der Haftpflicht drücken? In der
Schweiz sind die Inhaber nur bis
zum Maximalbetrag von 40 Millionen

Franken haftbar (siehe die
glänzende Karikatur von Jüsp im Nebi
Nr. 8). In den Abkommen von Paris
(1960) und Brüssel (1964) haben sie
es durchgesetzt, dass die Staaten al-
lerhöchstens eine Haftpflicht von
300 Millionen Franken verlangen
dürfen. Die Zulieferer sind sogar
vor jedem Rückgriffsrecht
geschützt, auch bei mangelhafter
Lieferung! Das nennt man eine Sicherheit!

Wer sich von der Haftpflicht
drückt, der traut doch seinem eigenen

Werke nicht. Es gibt überhaupt
keinen besseren Beweis für die
Gefährlichkeit der sogenannten «friedlichen

Verwendung der Atomenergie»

als diese Drückebergerei vor
der Haftpflicht.

Wie wäre es schliesslich mit einer
Mitteilung an die Versicherungsgesellschaften?

Diese weigern sich,
das Risiko der unbeschränkten Haftung

zu decken. Vermutlich haben
sie ihre Gründe dafür. Aber wenn
man ihnen sagen und beweisen
könnte, dass Atomkraftwerke, Wie¬

deraufbereitungsanlagen und
Lagerstätten für Atommüll absolut sicher
sind und nie etwas Schlimmes, auf
jeden Fall kein katastrophaler
Unfall, passieren kann, dann müssten
sie doch die Policen mit
unbeschränkter Deckung ausstellen.

Das wären so ein paar Adressen,
an die sich Herr Blaser wenden
könnte. Er wird es kaum tun. Aber
eines könnte man auch von ihm
verlangen: dass er die Forderung
nach unbeschränkter Haftpflicht für
Inhaber von Atomanlagen und das
Rückgriffsrecht auf die Zulieferer
unterstützt.

Fridolin Forster, Schaffhausen

Aus Nebis Gästebuch

Lieber Nebi,
Du bist gut. Du stehst weder

links noch rechts, auch nicht in der
Mitte, Du gehst! Du lässt Dich
nicht einordnen. Nicht etwa, weil
Du keine Meinung hast, sondern
weil Du eben nicht nur stehst.
«Man» steht links oder rechts. Ist
denn das Stehen ein Fortschritt?
Ich gratuliere: Du schreitest!
Zielsicher. Gloria Geuggis, Wädenswil
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kommen Sie bei derSwissair

zu einem Linienflug,
wenn Sie am meisten davon

haben.
Übers Wochenende.
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Mit dem Weekendtarif der Swissair können Sie am Wochenende bis zu
40% billiger nach 20 europäischen Städten reisen. Und Sie können -
mit wenigen Ausnahmen - an einem beliebigen Samstag oder Sonntag
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gesund bleibst
und nicht krankwirst.
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